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Antrag 

der Abgeordneten Katharina Schulze, Ludwig Hart-
mann, Ulrike Gote, Thomas Gehring, Jürgen Mis-
tol, Gisela Sengl, Kerstin Celina, Dr. Sepp Dürr, 
Christine Kamm, Ulrich Leiner, Verena Osgyan 
und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Zukunftskompetenzen an Bayerischen Schulen 
stärken – Perspektiven für Religionsunterricht, 
Ethik und Religionskunde I: 
Islamischen Religionsunterricht als ordentliches 
Lehrfach an bayerischen Schulen verankern 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, 

1. die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass 
Islamischer Religionsunterricht flächendeckend in 
ganz Bayern als konfessionell gebundener Religi-
onsunterricht nach Art. 7 des Grundgesetzes ein-
geführt werden kann und dementsprechend als 
ordentliches Lehrfach eingerichtet wird; 

2. dafür zu sorgen, dass mehr Lehrstühle für Islami-
sche Theologie/Religionspädagogik eingerichtet 
werden und Islamische Theologie/Religionspäda-
gogik als reguläres Studienfach in den Studien-
gängen Lehramt Grundschule, Lehramt Sekundar-
stufe I und Lehramt Gymnasium in Bayern studiert 
werden kann und eine ausreichende Anzahl an 
Studienplätzen zur Verfügung steht, damit der Be-
darf an Lehrkräften für den Islamischen Religions-
unterricht in ganz Bayern gedeckt werden kann. 
Des Weiteren muss die Möglichkeit geschaffen 
werden, Islamische Theologie/Religionspädagogik 
als Ergänzungsfach zu studieren; 

3. die Situation der Lehrkräfte im Bereich Islamischer 
Religionsunterricht zu verbessern. Stellenbefris-
tungen sollen aufgehoben werden und bei Vor-
handensein der entsprechenden Voraussetzun-
gen sind Verbeamtungen vorzunehmen. Darüber 
hinaus sollen weitere Anreize geschaffen werden, 
um ausreichend Lehrkräfte für den Islamischen 
Religionsunterricht zu gewinnen. 

Begründung: 

Vor über 30 Jahren wurde an bayerischen Schulen 
mit der „Religiösen Unterweisung türkischer Schüler 
muslimischen Glaubens“ ein erstes Modell für einen 
Islam-Unterricht eingeführt. Seit dem Beschluss des 
Landtags vom 13.12.2000, einen Modellversuch „Is-
lamische Unterweisung in deutscher Sprache“ einzu-
richten, folgt ein Testlauf dem nächsten. 2009 wurde 
der fünfjährige Modellversuch „Islamischer Unterricht“ 
gestartet, der im Mai 2014 durch Ministerratsbe-
schluss auf weitere fünf Jahre verlängert worden ist. 
Bis zum Ausbau des Angebots zum Schuljahr 
2016/2017 wurden in diesem Modellversuch Schüle-
rinnen und Schüler islamischen Glaubens in staatli-
cher Verantwortung in rund 260 Schulen unterrichtet. 
Rund 11.500 Schülerinnen und Schüler besuchten 
den Islamischen Unterricht in staatlicher Verantwor-
tung im Freistaat. Der „Islamische Unterricht“ wird 
hauptsächlich an Grund- und Mittelschulen gegeben, 
nur vier Realschulen und zwei Gymnasien sind betei-
ligt. Zum Schuljahr 2016/2017 wurde der Versuch auf 
ca. 400 Schulen ausgeweitet. Der Islamunterricht in 
Bayern ist dabei kein konfessioneller Religionsunter-
richt. Über 60.000 muslimische Schülerinnen und 
Schüler in Bayern besuchen die allgemeinbildenden 
Schulen, der Islamunterricht erreicht derzeit nur 
12 Prozent der muslimischen Kinder. Trotz der Aus-
weitung des Modellversuchs haben sehr viele weiter-
hin nicht die Möglichkeit, einen islamischen Religions-
unterricht an ihrer Schule zu besuchen und so fundier-
te Kenntnisse über ihre Religion zu erwerben. Das 
Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung 
(ISB) evaluiert fortlaufend den Modellversuch. Die 
Evaluation des Zeitraums von 2009 bis 2014 ergab, 
dass der Islamische Unterricht ein „erfolgreiches An-
gebot“ für die jungen Menschen darstellt und sowohl 
persönlichkeitsbildend als auch gesellschaftlich-inte-
grativ wirkt. Auch der Bayerische Lehrer- und Lehrer-
innenverband (BLLV) fordert seit Jahren die Über-
führung des Modellversuchs in einen Regelbetrieb, da 
der Islamunterricht Identität schafft, der Radikalisie-
rung vorbeugt und für Sensibilität für die eigene Reli-
gion und Respekt vor anderen Religionen sorgt. 
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Beschlussempfehlung und 
Bericht 

des Ausschusses für Bildung und Kultus 

Antrag der Abgeordneten Katharina Schulze, 
Ludwig Hartmann, Ulrike Gote u.a. und 
Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
Drs. 17/21152 

Zukunftskompetenzen an Bayerischen Schulen 
stärken - Perspektiven für Religionsunterricht, 
Ethik und Religionskunde I: 
Islamischen Religionsunterricht als ordentliches 
Lehrfach an bayerischen Schulen verankern 

I. Beschlussempfehlung: 

A b l e h n u n g  

Berichterstatter: Thomas Gehring 
Mitberichterstatterin: Ingrid Heckner 

II. Bericht: 

1. Der Antrag wurde dem Ausschuss für Bildung 
und Kultus federführend zugewiesen. Der 
Ausschuss für Wissenschaft und Kunst, der 
Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfra-
gen und der Ausschuss für Fragen des öffent-
lichen Dienstes haben den Antrag mitberaten. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Antrag 
in seiner 78. Sitzung am 12. April 2018 bera-
ten und mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Enthaltung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

3. Der Ausschuss für Wissenschaft und Kunst 
hat den Antrag in seiner 83. Sitzung am 16. 
Mai 2018 mitberaten und mit folgendem 
Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Enthaltung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

4. Der Ausschuss für Staatshaushalt und Finanz-
fragen hat den Antrag in seiner 197. Sitzung 
am 17. Mai 2018 mitberaten und mit folgen-
dem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Enthaltung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

5. Der Ausschuss für Fragen des öffentlichen 
Dienstes hat den Antrag in seiner 74. Sitzung 
am 5. Juni 2018 mitberaten und mit folgendem 
Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Enthaltung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

Martin Güll 
Vorsitzender 
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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und 
beschlossen: 

Antrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Ludwig Hartmann, 
Ulrike Gote, Thomas Gehring, Jürgen Mistol, Gisela Sengl, Kers-
tin Celina, Dr. Sepp Dürr, Christine Kamm, Ulrich Leiner, Verena 
Osgyan und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Drs. 17/21152, 17/22668 

Zukunftskompetenzen an Bayerischen Schulen stärken –   
Perspektiven für Religionsunterricht, Ethik und Religionskunde I: 
Islamischen Religionsunterricht als ordentliches Lehrfach an 
bayerischen Schulen verankern 

A b l e h n u n g  

Die Präsidentin  

I.V. 

Inge Aures 

II. Vizepräsidentin 

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet



Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet: Ich rufe Tagesordnungspunkt 3 auf:

Abstimmung

über Verfassungsstreitigkeiten, eine Europaangelegenheit und Anträge, die 

gemäß § 59 Abs. 7 der Geschäftsordnung nicht einzeln beraten werden (s. 

Anlage 1)

Hinsichtlich der jeweiligen Abstimmungsgrundlagen mit den einzelnen Voten der Frak­

tionen verweise ich auf die Ihnen vorliegende Liste.

(Siehe Anlage 1)

Wer mit der Übernahme seines Abstimmungsverhaltens bzw. des jeweiligen Abstim­

mungsverhaltens seiner Fraktion entsprechend der aufgelegten Liste einverstanden 

ist, den bitte ich um das Handzeichen. – Das sind die Fraktionen der CSU, der SPD, 

der FREIEN WÄHLER und des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN. Gegenstimmen? – 

Sehe ich keine. Stimmenthaltungen? – Auch keine. Dann ist das so beschlossen. Der 

Landtag übernimmt damit diese Voten.
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